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Anweisung 3/78 

Zuständigkeit d e r MUifürstantsanwaltscliat't 

1.	 D ie Mi l i tärstanlsnnwnUschaf t isi auf der G r u n d l a g e des Gesetzes 
über die Sta o tsn n w alt seh n f l der Deutschen Den tokratischen R e p u b l i k 
v o m 7. Apr i l 1977 für die Aufs icht i iher die s t r ik te E i n h a l t u n g der 
sozial ist ischen Gesetz l ichkei t und die einheit l iche Anwendung d^3 
sozial ist ischen Rechts im Zuständigkeitsbereich 

Min is te r ium für Nat ionale Ve i teidigung. 

Nationale V o l k s a r m e e , 

Grenzt n ippen der D D R , 

Organe des Wehrersatzdienstes 


verantwort l ich . 

% D ie sachliche Zuständigkei t der Mi l i lärsl .aaisanwaltsci iaf t bei der 
Untersuchung von Straf taten erstreckt sich auf : 

2.1.	 Soldaten, Unteroff iziere, Fähnriche u n d Offiziere, d ie ak t iven W e h r 
dienst. Wehrersatzd ienst (»der Reserv isten Wehrdienst le isten ( M i l i t ä r -
Personen). ' 
Z u m Wehrersatzdienst gehören, entsprechend d e n Fest legungen des 
Nat ionalen Verte idiRungsrates der Deutschen Demokrat ischen R e 
publ ik , der Dienst 

im Min is te r ium für Staatssicherhei t , 

in den Volkspol ize i -Bere i tschaf ten , 

in rlen K o m p a n i e n der Transpor tpol ize i , 

in der Z iv i lver te id igung, 

in den Baue inhe i ten im Bereich des Min is te r iums für Nat iona le 

Ver te id igung;  - v . • 


2.2.	 Personen , die sich gemäß § 3 2 Abs . 2. Wehrpf l ichtgesetz v o m 24. J a  
nuar I9f»2 in der F a s s u n g des AnpassungsResetzes vom 11. J u n i 19t>"8 
st ra fbar gemacht haben, vom Zei tpunkt des im E inberu fungsbefeh l 
festgelegten T a g e s des Dienstantr i t ts ; 

'2.3. Personen , die vor der E i n b e r u f u n g z u m Wehrd ienst eine Straf tat 
begangen haben und z u m Zei tpunkt des B e k a n n t w e r d e n s der S t ra f 
tat bzw. der E r h e b u n g der A n k l a g e akt iven Wehrd iens t , W e h r 
ersatzdienst oder Reserv is tenwehrd iens t le is ten; 
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2.4. 	 I ersonen, die während der Ableistung des aktiven Wehrdienstes, 
Whrvrsatzdien.stes oder Ileservistenweherdienstes Straftaten .be

t  © g mgen haben, jedoch zum Zeitpunkt des Bekanntwerdens der Straf

tat nicht mein- Militärpersmi sind; 
C D 

, Ü.J c £ 5  . r ersonen, die unter Verletzung einer abgegebenen Verpflichtung 
C D l .andlungen begehen, die sich gegen die militärische Sicherheit rich

1 T I ; , • 

2.6. Personen, die mehrere Straftaten begangen haben, wegen aller i 
dieser Straftaten, wenn eine der Straftaten der Zuständigkeit der 
Militärstaatsanwaltschaft unterliegt; 

2.7. 	 * 


Personengruppen, die eine oder mehrere Straftaten begangen haben, 

wenn eine der Personen der Zuständigkeit der Militärstaatsanwalt

schaft unterliegt; 


2.8. 
 Zivilbeschäftigle der Nationalen Volksarmee, der Grenztruppen der 

DDR und der Organe des Wehrersatzdienstes. 


3. 	 Die Militärstaatsanwaltschaft ist auch zuständig für: ̂  


3.1. Angehörige der in der DDR stationierten sowjetischen Streitkräfte 
gemäß den Abkommen vom 12. Mär z 1957 (GBl. I S. 238) und 
2. August 1957 (GBl . 1 S. 534); 

3.2. Angehörige der befreundeten Armeen, die Straftaten auf dem Terri

torium der DDR begehen; 


3.3. 	 Ziffer 2.7. gut entsprechend. . • 

4. Der Militärstaatsanwalt leitet im Rahmen seiner Zuständigkeit 
(Ziffer 2. und 3.) grundsätzlich selbst das Ermittlungsverfahren ein 
b/w, üb t die Aufsicht über die durch das Untersuchungsorgan des 
MtS eingeleiteten Ermittlungsverfahren aus. 

' 5. 	 Dem Militärstaatsanwalt obliegt die Aufsicht über die von den 

L'ntersuchungsor&anen des MfS eingeleiteten Ermittlungsverfahren 

gegen Personen, did durch Spionage, landesverräterischen Treu-<?«.t>G>rva^, 

brach. Diversion oder Sabotage die militärische Sicherheit gefähr

den, auch dann, wenn der Täter 


, 5.1.Angehöriger einer imperialistischen Armee oder 


5.2.	 Zivilperson ist 
und die KrmiiIllingen durch das zentrale Unlersuchungsorgan oder 
die Untersucliungsabteilung einer Bezirksverwaltung des MfS ge
führt werden. ) 

6. Der Militärstaatsanwalt kann bei Vorliegen der Voraussetzungen 
nach den Zittern 2.4., 2.5. und 5.2. die Aufsicht über die durch die 
Untersuchungsorganc des MfS eingeleiteten Ermittlungsverfahren 
an den Staatsanwalt des Eezirkcs übertragen. 

7. Der Militärstaatsanwalt kann die unter Ziffer 2.7. genannten zusam

menhängenden Strafsachen trennen und die getrennte Strafsache 

(mit Ausnahme der Strafsache gegen Militärpersonen, Ziffer 2.1.) 
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zur weiteren Entscheidung an den Staatsanwalt.' des Be/. irkes oder 
K reises abgeben. 

7.1.	 Der IVlilitürstaalsanwall. kann bei Vorliegen der Voraussetzungen 

nach /.Hier 2.7. über den örtlich zuständigen Staatsanwalt des Be

zirkes oder Kreises die Untersuchungsnrgane mit der Durchführung 

der Ermil i hingen gegen alle an der Straftat. Beteiligten beauftragen, 

wenn eine Trennung der Sache im Stadium des Ermittlungsverfah

rens nicht zweckmäßig ist. Das ist insbesondere geboten, wenn die 

getrennte Bearbeitung des Verfahrens die Erforschung der objekti

ven Wahrheit erschweren oder die hotwendige Konzentration und 

Beschleunigung der Untersuchungen gefährden würde. 


8.	 Entscheidungen des Militärstaatsanwnlts nach Abschluß des Ermitt

lungsverfahrens. 


8.1.	 Nach Abschluß der Ermittlungen entscheidet • der Militärstaats
anwalt im Rahmen seiner Zuständigkeit (Ziffer 2., Ii. und 5.), ob 
Anklage vor einem Gericht für Militärstrafsachen erhoben wird. 

8.2.	 Die dem Staatsanwalt des Bezirkes oder Kreises g e m ä  ß Ziffer ö. 

und 7.1. zur Aufsicht übertragenen Strafsachen sind nach Abschluß 

der Ermittlungen dem Mililärstaaisanwait zur Entscheidung vor

zulegen. Die Entscheidung d*s Militärstaatsanwalts, vor. welchem 

Gericht Anklage erhoben wird, ist endgültig. 


8.3. 'Der Mililärstar.tsanwalt kann bei Vorliegen der Voraussetzungen 

nach den Zittern 


2.4.. 2.5.. 5.2., 

2.7. nach erfolgter Abtrennung der Strafsache (mitAusnahme der 

Strafsache gegen Militärpersonen nach 2.1.), 

2.3., wenn der Resei vistenwehrdieust nicht länger als 6 Wochen 

dauert, 


das Ei mit t lungsverfahren zur weiteren Entscheidung an den Staats
anwalt des Bezirkes oder Kreises abgeben. 

8.4.	 Der Militärslaatsan wall; gibt Ermittlungsverfahren gegen Zivil
b e s c h ä f t i g t e der Nationalen Volksarmee, der Grenztruppen der 
DDK oder der Organe des Wehrersatzdienstes (Ziffer 2.8.), bei denen 
weder die Voraussetzungen zur Übergabe an ein gesellschaftliches 
Gericht noch die gemäß- Ziffer 2.5. vorliegen, an den Staatsanwalt 
des Bezirkes oder Kreises zur Anklageerhebung ab. 

i 

8.5.	 Eine Rückgabe der vom Militärstaatsanwalt abgegebenen Ermitt

lungsverfahren ist unzulässig. 


9.	 In Verwirklichung der sich aus dieser Anweisung ergebenden Auf

gaben ist zwischen den Staatsanwälten der Kreise bzw. Bezirke und 




den Militärstaatsanwälten eine enge Zusammenarbeit zu gewähr
leisten. 

10.	 Diese Anweisung tritt am 1. Juni 1978 in Kraft. 

Die Anweisung Nr. 3/72 vom 31. März 1972 wird aufgehoben. 


Dr. Dr. h. c. Streit 

O O i  .	 U 
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Änderun g der Anweisun g 3/78 

Die Anordnung des Nationalen Verteidigungsrates der DDR über die 
Ä n d e r u n g der Militärgericbtsordnung vorn 28. Juni 1971) (GBl. Teil I, Seite 
155) legt fest, daß auch die Zivilbeschäfliglcn der Nationalen Volksarmee, 
der Grenztruppen der DDR und der Organe des Wehrersatzdienstes der 
Rechtsprechung der Militärgerichte in Strafsachen unterliegen. 
Aus diesem Grunde ist die Anweisung 3/78 wie folgt zu ändern bzw. zu 
ergänzen: 

1. Die Ziffer 2.7. erhält nachstehende Neufassung: 
I „Personen, die eine Straftat begangen haben, welche im Zusammen-
I hang mit der Straftat einer Person sieht, die der Zuständigkeit der 
' Militärstaatsnnwaltschaft unterliegen." 
2. Die Ziffer 5 erhält folgende Neufassung: 


„ D e  m Militärstaatsanwalt obliegt die Aufsicht über die von den Un
tersuchungsorganen des MfS eingeleiteten Ermittlungsverfahren gegen 

Personen, die durch Landesverrat, Diversion oder Sabotage die miiitä
lische Sicherheit gefährden, auch dann, wenn die Tater .. 


3.	 Die Ziffer 8.3. wird ergänzt, indem zwischen den Ziffern 2.5. und 5.2. 
die Ziffer 2.8. eingefügt wird. 

4.	 Die Ziffer 8.4. wird ersatzlos gestrichen. 


F.d.R. 

Fuchs " 

Leiter des Büros 
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